Gesuchseinreichung:
[image: ]Schlossstrasse 11
3110 Münsingen
031 720 57 57
info@ref-
muensingen.ch
9. September 2025

Reservationsgesuch/Reservationsvertrag KGH, Chappeli 
für die Benützung von Räumen der Kirchgemeinde Münsingen (KGM)			Das Formular gilt gleichzeitig als Rechnung

	Gesuchsteller/in
	[bookmark: Text1][bookmark: _GoBack]     

	Adresse / PLZ + Ort
	[bookmark: Text2]     

	Verantw. Person
	[bookmark: Text3]     
	Konfession
	[bookmark: Text5]     

	E-Mail
	[bookmark: Text4]     
	Natel
	[bookmark: Text6]     



	Datum
	[bookmark: Text7]     
	Zeit von/bis
	[bookmark: Text8]     

	Beginn Vorbereitung:
	Datum:
	[bookmark: Text9]     
	Zeitpunkt:
	[bookmark: Text10]     

	Reinigung/Verlassen des Hauses bis:
	Datum:
	[bookmark: Text11]     
	Zeitpunkt:
	[bookmark: Text12]     



	Gewünschte Räumlichkeiten					       Tarif:
	0
	I
	II

	☐  Saal Kirchgemeindehaus (Bankett max. 60 P/Konzert max. 80 P)
· [bookmark: Text13]Anzahl Tage ohne Küche		      à
· [bookmark: Text14]Anzahl Tage mit Küche		      à
· [bookmark: Text15]Anzahl ½ Tage ohne Küche		      à
· [bookmark: Text16]Anzahl ½ Tage mit Küche		      à
	0
	
150
200
80
120
	
250
300
130
170

	☐  Cheminéeraum (ca. 20 P)	☐  U 1	     ☐  U 2    (je ca. 30 P)
· [bookmark: Text17]Anzahl Tage ohne Küche		      à
· [bookmark: Text18]Anzahl Tage mit Küche		      à
· [bookmark: Text19]Anzahl ½ Tage ohne Küche		      à
· [bookmark: Text20]Anzahl ½ Tage mit Küche		      à
	0
	
60
70
40
50
	
100
110
60
70

	☐  Chappeli Hochparterre	☐  Chappelikeller
· [bookmark: Text21]Anzahl Tage 			      à
· [bookmark: Text22]Anzahl ½ Tage 			      à
	0
	
60
40
	
100
60

	Sonstiges/Bemerkungen :
[bookmark: Text23]     
[bookmark: Text24]     




	Art des Anlasses
	[bookmark: Text25]     

	Personenanzahl ca.
	[bookmark: Text26]     
	Werden religiöse Handlungen vorgenommen?
	☐  ja
	☐  nein



Das Gebührenreglement und die Gebühren- und Nutzungsverordnung der Kirchgemeinde sind unter www.ref-muensingen.ch einsehbar. Die Gesuchstellenden bestätigen davon Kenntnis genommen zu haben. Das Merkblatt Nutzungsordnung bildet integrierenden Bestandteil dieses Vertrages. Ein Vertragsabschluss verpflichtet die Gesuchstellenden zur Einhaltung der darin festgehaltenen Auflagen. Das Vertragsverhältnis gilt mit der schriftlichen Erteilung der Bewilligung durch die Kirchgemeinde als zustande gekommen. Die Verwaltung prüft die angekreuzte Tarifstufe auf die Richtigkeit und korrigiert sie allenfalls. 


     								     
Datum/Unterschrift (Tastureingabe gültig) 				Bei Jugendlichen unter 18 Jahren zusätzlich Unterschrift der Eltern	

	Tarif 0
	Gebührenbefreite Organisationen und Institutionen gem. Gebühren- und Nutzungsverordnung

	Tarif I
	Mitglieder ref. KGM, Vereine und gemeinnützige Institutionen aus dem Gebiet der KGM

	Tarif II
	Übrige


Auflagen (siehe zusätzlich das ergänzende Merkblatt «Nutzungsordnung»)

	Schlüssel
	Abgabe: 1–2 Tage vor dem Anlass auf dem Sekretariat
Bürozeiten: Montag–Freitag, 9.00–12.00 und 14.00–17.00 Uhr. 
(Während den Schulferien ist das Sekretariat nachmittags geschlossen)
Rückgabe: Am nächstfolgenden Arbeitstag nach dem Anlass bis 10 Uhr. Bei Verlust eines Schlüssels wird der Selbstkostenpreis von CHF 70 in Rechnung gestellt. 

	Raumübernahme
	Melden Sie sich bitte bis spätestens 4 Tage vor dem Anlass telefonisch beim Sigristenteam: 
079 710 74 97.
· Einrichten, Bereitstellen der Tische und Stühle hat durch die Nutzer/innen zu erfolgen
· Sorgfältige Behandlung der Tische. Achtung: die Tischkanten/Tischecken können bei Zusammenstössen aufplatzen
· Stuhlstapel nur mit Stuhlwagen bewegen

	Reinigung/
Entsorgung
	Die Räume und Gerätschaften sind sauber abzugeben, d.h.
· Dekorationen, allfällige Kleber- und Wachsreste entfernen
· Tische und Stühle reinigen
· Böden nass aufnehmen
· Kochherd/Glaskeramik, Steamer/Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank reinigen
· Chromstahlflächen und Wandplatten im Apparate- und Abwaschbereich abwaschen
· Die Tischanordnung gemäss Ausgangslage ist wieder herzustellen
Reinigungsmaterialien, Putz- und Abwaschmittel stehen zur Verfügung. Die Kirchgemeinde behält sich vor, für eine allenfalls erforderliche Nachreinigung CHF 45/h nachzufordern. 
Trocknungstücher sind mitzubringen, ebenfalls gebührenpflichtige Abfallsäcke. 

	Immissionen
	Lärm: Die Räume dürfen benutzt werden von 
· Sonntag bis Donnerstag bis 23.30 Uhr, sowie Freitag und Samstag bis 00.30 Uhr
Ab 22.00 Uhr sind die Fenster und Türen zu schliessen, verstärkte Musik ist auf Normallautstärke einzustellen. 
Geruch: Die Räume werden täglich von verschiedensten Nutzergruppen beansprucht. Nachhaltig stark riechende Speisen dürfen nicht gekocht werden, insbesondere ist auf Raclette und Fondue zu verzichten.
In allen Räumlichkeiten der Kirchgemeinde herrscht Rauchverbot. 

	Verkehr
	· Gebührenpflichtige Parkplätze Schlossgut-PP benützen
· Fahrräder/Mofas im Unterstand einstellen
· Das gesamte Areal ist für den Motorfahrzeugverkehr gesperrt, die Rasenflächen dürfen weder befahren noch als Parkplatz genutzt werden. 

	Haftung
	Versicherung ist Sache der Nutzer/innen. Eine entsprechende Haftpflichtversicherung muss vorliegen. Die Kirchgemeinde lehnt jede Haftung ab. 



Bewilligung 
für die Benützung von Räumen der Kirchgemeinde							Kto. 3570.4472.01
☐  Dem Reservationsgesuch wird stattgegeben. 		☐  Dem Reservationsgesuch wird nicht stattgegeben. 
Die Kosten von total						CHF__     ________________
(vorbehältlich Gebühren für Nachreinigung)

sind bei der Abgabe der Räume (i.d.R. am nächsten Arbeitstag nach dem Anlass) bar zu bezahlen. 

Datum:						Für die reformierte Kirchgemeinde Münsingen: (Tastatureingabe gültig)

     						     


Verteiler: Gesuchsteller/in | Sigrist | Ordner Raumvermietungen
https://ref-muensingen.sphosting.ch/KGM2020/Freigegebene Dokumente/4_Liegenschaften_Infrastruktur/Raumvermietungen/Raumbenützungskonzept 2021/Reservationsformular Räume.docx
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